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Stellungnahme Empfehlungsverfahren 2026/1-VIII  

Berlin, den 19.03.2026 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit dem laufenden Empfehlungsverfahren der Clearingstelle EEG|KWKG 
unter dem Aktenzeichen 2026/1-VIII soll geklärt werden, ob und inwieweit 
ein rechtskonformes Messkonzept von einem Netzbetreiber abgelehnt 
bzw. dessen Umsetzung durch den grundzuständigen 
Messstellenbetreiber (gMSB) verweigert werden darf. 
 
Das Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBEn) spricht sich ausdrücklich dagegen 
aus, dass Netzbetreiber oder gMSB rechtskonforme Messkonzepte 
ablehnen dürfen. Sofern ein Messkonzept den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, sind die Netzbetreiber verpflichtet, dessen Umsetzung zu 
ermöglichen und gegebenenfalls bestehende Hemmnisse zu beseitigen, 
die einer Realisierung entgegenstehen. 
 
In der praktischen Anwendung zeigt sich jedoch, dass rechtskonforme 
Messkonzepte häufig auf erhebliche Umsetzungsprobleme stoßen. Im 
Bereich des Mieterstroms erhalten wir regelmäßig Rückmeldungen, 
wonach grundzuständige Messstellenbetreiber bestimmte Messkonzepte 
ablehnen, da diese in ihren bestehenden Systemen nicht abgebildet 
werden können. Betroffen sind insbesondere Messkonzepte mit virtuellem 
Summenzähler sowie virtuelle Kaskaden, beispielsweise für 
Wärmepumpen, bivalente Batteriespeicher oder vergleichbare 
Anwendungsfälle, die eine Lastgangverrechnung erfordern. Auch im 
Rahmen der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV) wird uns 
berichtet, dass rechtskonforme Messkonzepte teilweise abgelehnt werden.  
 
Die Hintergründe der verbreiteten Ablehnungspraxis von rechtskonformen 
Messkonzepten untersucht das BBEn derzeit im Rahmen einer Umfrage zur 
Vor-Ort-Versorgung. Die Ergebnisse dieser Erhebung werden Mitte April 
veröffentlicht. Gerne stehen wir für einem Austausch über die Ergebnisse 
bereit.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Valérie Lange  
Leitung Energiepolitik und Regulierung 

http://www.buendnis-buergerenergie.de/
https://www.vnb-transparenz.de/Umfrage-GGV
https://www.vnb-transparenz.de/Umfrage-GGV

